
310 Gesetzblatt Teil I Nr. 21 — Ausgabetag: 16. Juni 1986

— Betriebe, Einrichtungen und Genossenschaften (nachfol
gend Betriebe und Genossenschaften genannt),

— Einrichtungen der Berufsbildung,
— Lehrlinge und Werktätige, die sich in der Facharbeiter

ausbildung befinden.

(3) Diese Anordnung gilt nicht für den Erwerb eines wei
teren Facharbeiterabschlusses durch Facharbeiter, die auf
grund gesellschaftlicher Erfordernisse den Beruf wechseln.

§ 2
Ziel und Umfang der Facharbeiterprüfung

(1) Durch die Facharbeiterprüfung ist festzustellen, inwie
weit die Prüfungsteilnehmer die in den staatlichen Lehrplä
nen geforderten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
erworben haben, zur schöpferischen Arbeit und zum selb
ständigen verantwortungsbewußten Handeln im erlernten 
Facharbeiterberuf befähigt sind und die an einen Facharbei
ter gestellten Leistungsanforderungen mit Beendigung der, 
Ausbildung erreichen.

(2) Die Facharbeiterprüfung umfaßt die Ermittlung und 
Einschätzung der Leistungen der Prüfungsteilnehmer in den 
Prüfungsgebieten durch die kontinuierliche Leistungsbewer
tung im Unterricht und die Abschlußprüfungen sowie das 
Anfertigen und Verteidigen einer schriftlichen Hausarbeit.

Verantwortung für die Bildung und 
Anleitung der Prüfungskommissionen

§3
(1) Die Betriebe und Genossenschaften, die Lehr- und Qua

lifizierungsverträge abschließen, sichern, daß die in der Aus
bildung zum Facharbeiter befindlichen Lehrlinge und Werk
tätigen geprüft werden.

(2) Die Betriebe und Genossenschaften mit Einrichtungen 
der Berufsbildung gewährleisten die Bildung der erforder
lichen Prüfungskommissionen. Sie sichern bis zum 30. Sep
tember eines jeden Jahres die Übergabe der Vorschläge für 
die Neubildung von Prüfungskommissionen oder für vorzu
nehmende Veränderungen an die Abteilung Berufsbildung 
und Berufsberatung des Rates des Kreises, in dessen Terri
torium sich der Sitz des Betriebes bzw. der Genossenschaft 
befindet. Die Vorschläge müssen enthalten:
— Namen der vorgesehenen Vorsitzenden der Prüfungskom

missionen und deren Betriebe mit Anschrift;
— Anzahl der Mitglieder der Prüfungskommissionen nach 

Funktion und Tätigkeit;
— Anzahl der im Lehr- und Ausbildungsjahr von der jewei

ligen Prüfungskommission zu betreuenden Prüfungsteil
nehmer.

Für die Übergabe der Vorschläge ist der vom Staatssekreta
riat für Berufsbildung herausgegebene Vordruck zu verwen
den.

(3) Für Betriebe und Genossenschaften ohne Einrichtungen 
der Berufsbildung gewährleisten die zuständigen übergeord
neten Organe die Bildung der erforderlichen Prüfungskom
missionen und sichern die Übergabe der Vorschläge gemäß 
Abs. 2 an die Abteilungen Berufsbildung und Berufsbera
tung der Räte der Kreise.

(4) Die Betriebe im Bereich des Hoch- und Fachschulwe
sens ohne Einrichtungen der Berufsbildung sichern in Zu
sammenarbeit mit der Abteilung Berufsbildung und Berufs
beratung des zuständigen Rates des Kreises die Bildung der 
erforderlichen Prüfungskommissionen.

(5) Die Finanz- und Bankorgane sowie die Verwaltungen 
der Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten der 
FDGB-Bezirksvorstände gewährleisten die Bildung der Prü
fungskommissionen in ihrem Verantwortungsbereich. Sie 
sichern die Übergabe der Vorschläge gemäß Abs. 2 an die Ab
teilungen Berufsbildung und Berufsberatung der Räte der 
Kreise.

(6) Die Abteilungen Gesundheits- und Sozialwesen der 
Räte der Bezirke gewährleisten in Abstimmung mit den Ab
teilungen Berufsbildung und Berufsberatung der Räte der 
Bezirke die Bildung der Prüfungskommissionen für Fachar
beiterberufe des Gesundheits- und Sozialwesens. Sie sichern 
die Übergabe der Vdrschläge gemäß Abs. 2 an die Abteilun
gen Berufsbildung und Berufsberatung der Räte der Kreise.

§4
(1) Lehrlinge und Werktätige, die nicht von den gemäß § 3 

Absätze 2 bis 6 zu bildenden Prüfungskommissionen geprüft 
werden können, sind von den Betrieben bzw. Genossenschaf
ten oder zuständigen Fachorganen des Rates des Kreises na
mentlich mit Angabe des Facharbeiterberufes, des Termins 
der Beendigung der Ausbildung und der Anschrift des Be
triebes bzw. der Genossenschaft der Abteilung Berufsbil
dung und Berufsberatung des Rates des Kreises bis zum 
30. September eines jeden Jahres zu melden. Für diese Lehr
linge und Werktätigen hat die Abteilung Berufsbildung und 
Berufsberatung die Facharbeiterprüfung zu sichern. Sie ist 
berechtigt, Prüfungskommissionen Prüfungsteilnehmer zu
zuweisen und in Zusammenarbeit mit Betrieben bzw. Ge
nossenschaften und anderen Fachorganen weitere Prüfungs
kommissionen zu bilden.

(2) Ist aufgrund der geringen Anzahl der Prüfungsteilneh
mer in einzelnen Facharbeiterberufen die Bildung einer Prü
fungskommission im Kreis nicht möglich, entscheidet die 
Abteilung Berufsbildung und Berufsberatung des Rates des 
Kreises in Abstimmung mit der Abteilung Berufsbildung 
und Berufsberatung des Rates des Bezirkes, welcher Prü
fungskommission im Bezirk die Prüfungsteilnehmer zuzu
weisen sind. Ist eine Zuweisung der Prüfungsteilnehmer nicht 
möglich, sichert der Rat des Bezirkes, Abteilung Berufsbil
dung und Berufsberatung, die Bildung der erforderlichen 
Prüfungskommission. Die Räte der Kreise, Abteilungen Be
rufsbildung und Berufsberatung, haben dazu bis zum 15. Ok
tober eines jeden Jahres dem Rat des Bezirkes, Abteilung 
Berufsbildung und Berufsberatung, die Anzahl der Prüfungs
teilnehmer im jeweiligen Facharbeiterberuf zu melden.

(3) Ist aufgrund der geringen Anzahl der Prüfungsteilneh
mer in einzelnen Facharbeiterberufen die Bildung einer Prü
fungskommission im Bezirk nicht möglich, entscheidet das 
Staatssekretariat für Berufsbildung in Abstimmung mit den 
Räten der Bezirke, Abteilungen Berufsbildung und Berufs
beratung, welcher Prüfungskommission der Bezirke die Prü
fungsteilnehmer zuzuweisen sind. Ist eine Zuweisung der 
Prüfungsteilnehmer nicht möglich, sichert das Staatssekre
tariat für Berufsbildung in Abstimmung mit den entspre
chenden zentralen Staatsorganen bzw. den Räten der Be
zirke, Abteilungen Berufsbildung und Berufsberatung, die 
Bildung der erforderlichen Prüfungskommissionen. Die Räte 
der Bezirke, Abteilungen Berufsbildung und Berufsberatung, 
haben dazu bis zum 15. November eines jeden Jahres dem 
Staatssekretariat für Berufsbildung die Anzahl der Prüfungs
teilnehmer im jeweiligen Facharbeiterberuf zu melden.

§5
(1) Die Abteilung Berufsbildung und Berufsberatung des 

Rates des Kreises koordiniert die Bildung der Prüfungskom
missionen im Territorium. Sie bestätigt bis zum 31. Oktober 
eines jeden Jahres die neugebildeten bzw. veränderten Prü
fungskommissionen und erteilt neugebildeten Prüfungskom
missionen eine Registriernummer (Anlage 3 Ziff. 2.6.). Sie 
hat alle Vorsitzenden der Prüfungskommissionen im Terri
torium zur einheitlichen Durchsetzung der Facharbeiterprü
fungsordnung mindestens einmal jährlich anzuleiten.

(2) Nach der Bestätigung der Prüfungskommissionen sind 
deren Vorsitzende und Mitglieder durch die Betriebe und 
Genossenschaften gemäß § 3 Absätze 2 bis 6 mit der Vorbe
reitung, Durchführung und Auswertung der Facharbeiter
prüfungen zu beauftragen. Sie sichern die kontinuierliche 
Anleitung und Kontrolle der Prüfungskommissionen sowie


